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Hand weder an der Organisation, noch am Lehrplan, noch an der

Thätigkeit der Behörden etwas auszusetzen, und wünsche nur, daß die

Anstalt in gleicher Weise weiter geführt werde."

Für 1895 hat die Gesellschaft abermals einen Unterstützungsbeitrag

von Fr. 250 bewilligt. (Schluß folgt).

X Dr. Killias-Kond.
Um das Andenken des den 14. November 1891 verstorbenen

Herrn Dr. Eduard Killias, eines Mannes, „der nicht nur durch eigene

gründliche Arbeiten, sondern auch durch Anregung Anderer zu gleichem

Streben, die naturhistorische Erforschung seiner engern Heimat, des

Kantons Graubünden, in einer Weise gefördert hat, wie wenige vor
ihm und mit ihm", zu ehren, haben die graubündnerische naturforschende,
und die historisch-antiq. Gesellschaft und die Sektion Rhätia des S. A.C.,
deren eifriges Mitglied und Förderer der Verstorbene war, im Früh-
jähr 1892 die Errichtung eines Killias-Denkmals angeregt. Ein bezüglicher

Aufruf fand bei den zahlreichen Freunden und Verehrern Killias'
die freundlichste Zustimmung, und in sehr kurzer Zeit war eine Summe
beisammen, welche nicht nur zur Bestreitung der Kosten des Denkmals
und eines Porträts desselben hinreichte, sondern noch einen namhaften
Überschuß abwarf. Dieser Überschuß soll, wie bereits zum Voraus bestimmt
worden war, als Killiasfond im Besitz der genannten Gesellschaften bleiben
und ausschließlich zur Förderung der wissenschaftlichen Erforschung des

Kantons Graubünden, in den von den drei Gesellschaften vertretenen

Richtungen, Verwendung finden. Dermalen beträgt der Fond Fr. 1952
05 Rp. Über die Verwaltung und Verwendung desselben haben die

drei Gesellschaften folgendes Regulativ vereinbart:
1. Die Verwaltung des Fondes und die Aufbewahrung der

Wertschristen sind dem Kassier der naturforschenden Gesellschaft

übertragen ; Geldanlagen dürfen nur bei der Graubündner Kantonalbank

oder bei der Stadt Chur gemacht werden.

2. Jährlich soll zu Handen der drei Gesellschaften auf 31. Dezember

Rechnung abgelegt werden, nachdem dieselbe durch drei Revisoren,
von denen jede Gesellschaft einen wählt, revidiert und richtig
befunden worden ist.
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3. Gleichzeitig wird über eventuell stattgefundene Verwendungen Bericht

erstattet.

4. Das Kapital soll so lange geäufnet werden, bis der jährliche Zins
mindestens Fr. 100 beträgt.

5. Von dem Jahre an, in welchem der Zinsertrag Fr. 100 erreicht

hat, steht die Verwendung desselben einer aus den jeweiligen
Präsidenten der drei Gesellschaften bestehenden Kommission zu.

ö. Was von den Zinsen in einem Jahre nicht verwendet wird, wird

zum Kapital geschlagen und kann nicht als Kredit auf ein folgendes

Jahr übertragen werden.

7. Es können Preisfragen über Fragen, welche die wissenschaftliche

Erforschung des Kantons Graubünden betreffen, ausgeschrieben

werden.

8. Änderungen an diesem Regulativ können nur durch eine

Kommission, bestehend ans je drei Mitgliedern jeder der drei

Gesellschaften, vorgenommen werden.

Ghronik des Wonats Dezemöer 1895.

Politisches. Herr Nationalrat M. Risch wurde in die natioualrätliche
Kommisston zur Prüfung des bundesrätlichen Geschäftsberichtes gewählt. — Der
zwischen dem Bund und dem Kanton Graubünden bestehende Vertrag über den

zollamtlichen Grenzwachtdienst wurde von ersterem, der diesen Dienst in Zukunft
durch eigene Angestellte besorgen lassen will, gekündet. ^ Das Budget der

Stadtgemeinde Chur pro >896 sieht Fr. 487,135 Einnahmen und Fr. 648,675 Ausgaben

vor, somit ein Defizit von Fr. 161,SW. — Der Grütlivercin Chur strebt die

Einführung des Proportionaloerfahrens für die städtischen Wahlen an. — Der Kleine

Rat wählte als Paßkommissär Herrn Laudjägcrwachtmeister Chr. Loretz.

Kirchliches. Die Kirchgemeindc Vicosoprano wählte zu ihrem Seelsorger

Herrn Pfarrer Tschumpert. — Die Kirchgemeinde Fläsch, welche bisher von dem

nach Chur berufenen Herrn Pfarrer B. Nigg pastoriert wurde, beschloß in Zukunft
wieder einen eigenen Pfarrer anzustellen.

Erziehung»- und Kch«l«»esen. In einer vom Erziehungsdepartement
veranstalteten Konferenz mit sämtlichen Schulinspektoren wurden folgende Normen

für die Beurteilung .der Schulen und der Lehrer aufgestellt: Die Noten werden

ausgedrückt durch die Ziffern S, 4, 3, 2, 1, mit der Bedeutung sehr gut, gut, ziemlich

gut, ungenügend und schwach. In jeder Schule sollen in allen vorgeschriebenen
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